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Staatsanwaltschaft Essen 
Zweigertstraße 56 
45130 Essen 

 
 
 
Strafanzeige wegen Untreue gegen Unbekannt bei der Stadt Oberhausen, Schwartzstraße 72, 
46045 Oberhausen 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

Olaf Hinkemeyer, Jürgen Flötgen und Maria Elisabeth Worring verklagten mich als Privat-
leute durch zwei Instanzen vor dem Landgericht Duisburg (Aktenzeichen: 10 O 454/05) und 
dem Oberlandesgericht Düsseldorf (Aktenzeichen: I-15 U 61/06). Vor dem Oberlandesge-
richt wurde am 29.11.2006 ein Vergleich geschlossen, dem zufolge die Kläger 80 % und ich 
als Beklagter 20 % der Kosten des Rechtsstreits tragen mußten. 

Nach dem Kostenfestsetzungsbeschluß vom 16.05.2007 (Anlage 1) standen der beklagten 
Partei von den Klägern 1.615,41 EUR nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem 
Basiszinssatz seit dem 02.04.2007 zu. 

Die Kläger waren Mitarbeiter der Stadt Oberhausen, aber die Stadt war an dem Rechtsstreit 
nicht beteiligt. 

Nach Aussage meines Rechtsanwaltes hat die Stadt Oberhausen anstelle der Kläger aus öf-
fentlichen Mitteln die Zahlung von 1.615,41 EUR nebst Zinsen übernommen: 

„Mit Eingang des Kostenfestsetzungsbeschlusses wurde von der Stadt Oberhausen als Ar-
beitgeberin der Klägerseite Zahlung auf den Kostenfestsetzungsbeschluß hierhin geleistet.“ 
(Anlage 2) 

(Schreiben meines damaligen Rechtsanwaltes Uwe Reuter, Friedrichstraße 20, 45468 Mül-
heim, an den Beauftragten der Rechtsanwaltskammer Düsseldorf, Herrn M. Schmitz-
Henrich, Am Bahnhof Broich 19, 45479 Mülheim, vom 20.10.2010) 

Bei den 1615,41 EUR handelt es sich nur um den Ausgleich (Übergang) von der Klägerseite 
an die Beklagtenseite. 

Ob die Stadt Oberhausen für die Kläger auch die Gerichtskosten und die Kosten ihres eige-
nen Rechtsanwaltes übernommen hat, entzieht sich meiner Kenntnis. Der Rechtsanwalt der 
Kläger war Herr Jürgen Stank, Dudelerstraße 22, 46147 Oberhausen. 
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Die außergerichtlichen Kosten, die den Klägern auferlegt wurden, betrugen in der 1. Instanz 
2.370,48 € und in der 2. Instanz 3.776,58 €. (Kostenausgleichung 1. Instanz, 2. Instanz) 
(Anlage 3) 

Hochachtungsvoll 
 
 
 
Alfred Bomanns 
Anlagen: 3 
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Staatsanwaltschaft Duisburg 
Der Leitende Oberstaatsanwalt 
Koloniestraße 72 
47057 Duisburg 
Telefax 0203 9938888 

 
Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Staatsanwalt Dr. Christian Leißner 

 
Sehr geehrter Herr Claßen, 

Staatsanwalt Dr. Leißner war mit dem Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen Un-
treue (Aktenzeichen 181 Js 321/11) betraut. 

In seinem Bescheid vom 25.07.2011 behauptet er, ich hätte über die Kläger Olaf Hinke-
meyer, Maria Elisabeth (Marlies) Worring und Jürgen Flötgen möglicherweise ehrverlet-
zende Äußerungen gemacht. 

Dr. Leißner zitiert folgenden Satz von meiner Homepage, der sich auf die Klägerin Worring 
bezieht: „Die 49jährige stammt aus dem Kindergarten-Milieu.“ 

� Diesen einen Satz will Dr. Leißner als mögliche „Ehrabschneidung“ verstanden wis-
sen! 

Die Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ) stellte die Klägerin am 27.03.2003 in ihrem 
Lokalteil Oberhausen vor und berichtete mit deren Zustimmung: 

„Marlies Worring kann sich ein Leben ohne Kinder nicht vorstellen. Nach dem Abitur ließ 
sich die gebürtige Essenerin zur Erzieherin ausbilden. ...Vier Jahre lang blieb Marlies Wor-
ring als Gruppenleiterin schließlich in der Essener Kindertageseinrichtung ... Schweren 
Herzens wandte sie also "ihren" Kindern den Rücken und dem Fach Sozialpädagogik an 
der Uni Essen die Aufmerksamkeit zu ... 

Nach dem Abschluß aber zog es sie als Leiterin zu einer Essener Kindertagesstätte zurück. 
Nach drei Jahren wechselte sie nach Oberhausen ... 2001 übernahm Marlies Worring im 
Kinderpädagogischen Dienst die Leitung des Fachbereichs Kindertageseinrichtung und 
Kinderbüro.“ 

Dementsprechend berichtete ich auf meiner Homepage wahrheitsgemäß: 

„Die 49jährige stammt aus dem Kindergarten-Milieu: Sie war Leiterin einer Kindertages-
stätte in Essen. Auf dem zweiten Bildungsweg erwarb sie einen Abschluß im Fach Sozial-
pädagogik an der Universität Essen.“ 
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Wie man meine Aussage als Ehrverletzung interpretieren soll, versteht wohl nur Ihr Staats-
anwalt Dr. Leißner. Frau Worring ist stolz auf ihre langjährige Tätigkeit im Kindergarten-
Milieu. 

Ich soll angeblich drei Personen in ihrer Ehre verletzt haben, als „Beleg“ dafür nennt Dr. 
Leißner ein Zitat von sechs Wörtern, das sich nur auf eine dieser Personen bezieht, und über-
dies stützt dieser Satz in keiner Weise seine Beschuldigung. 

Herr Dr. Leißner hat sich das Zivilverfahren zu Gemüte geführt, er hat den Inhalt aber ver-
dreht. In dem Zivilverfahren ging es nicht um ehrverletzende Äußerungen, sondern um an-
gebliche Verstöße gegen die informationelle Selbstbestimmung der Kläger. Dies ist Staats-
anwalt Dr. Leißner vollauf bewußt. 

Hochachtungsvoll 

 
Alfred Bomanns 
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Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf 
Sternwartstraße 31 
40223 Düsseldorf 
Telefax 0211 9016 200 

Beschwerde gegen die Einstellung des Ermittlungsverfahrens wegen Untreue 
Bescheid der Staatsanwaltschaft Duisburg vom 25.07.2011, Aktenzeichen 181 Js 321/11 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Staatsanwalt Dr. Leißner hat das Ermittlungsverfahren eingestellt. Er behauptet, eine strafbare 
Handlung liege nicht vor. Die Fürsorgepflicht des Dienstherrn gebiete die Übernahme von Kosten 
zum Schutz vor ehrverletzenden Äußerungen. Dies sei im vorliegenden Fall erfüllt gewesen. Die 
Rechtsverfolgung sei auch nicht ohne Aussicht auf Erfolg gewesen. 

Diese Auffassung ist rechtsirrig. Im zugrundeliegenden Zivilverfahren ging es nicht um ehrverlet-
zende Äußerungen. Die Kläger Olaf Hinkemeyer, Maria Elisabeth Worring und Jürgen Flötgen ha-
ben nicht auf Unterlassung ehrverletzender Aussagen geklagt. Statt dessen ging es um angebliche 
Verstöße gegen das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. 

Die Klage war in der Hauptsache von vornherein ohne Aussicht auf Erfolg. Am Landgericht Duis-
burg haben die Kläger zu 100 % verloren. In der Verhandlung am Oberlandesgericht sagte der Vor-
sitzende Richter, die Kläger würden eventuell in einem von insgesamt acht Punkten, die sie bean-
tragt hatten, recht bekommen. Der Richter sagte dem Rechtsanwalt der Kläger, da sehe er norma-
lerweise ganz andere Sachen. Das hätte der Rechtsanwalt der Kläger vorher wissen müssen! 

Falsch ist auch die Ansicht des Staatsanwaltes Dr. Leißner, meine Homepage habe persönliche Da-
ten über die Kläger enthalten, „welche mit der Sache selber nichts zu tun hatten (z. B. Familien-
stand und Kinder)“. 

Wenn Jürgen Flötgen als Leiter des Kinderpädagogischen Dienstes Mittel an Kindergärten vergibt 
und seine Tochter einen solchen betreibt, hat das sehr wohl mit der Sache zu tun. Wenn Olaf Hin-
kemeyer Leiter des Kinderbüros ist und seine Frau in der gleichen Abteilung arbeitet, ist das auch 
für die Bürger interessant. Diese Informationen stehen heute noch unverändert auf der Homepage 
und sind vom Oberlandesgericht nicht bemängelt worden. 

Durch die mißbräuchliche Verwendung von Steuergeldern bin ich als Bürger und Steuerzahler der 
Stadt Oberhausen geschädigt worden. 

Hochachtungsvoll 

 
Alfred Bomanns 








